
 
 
 
 
 
 
 
 
BSG, Urteil vom 02.07.2014 – B 6 KA 30/13 R  
Vertragsärztliche Versorgung - Teilnahmeberechtigung der 
Krankenhäuser an der Notfallversorgung durch Krankenhaus-
ambulanzen - kein zweiter Versorgungsweg - keine Abrech-
nung von Positionen des EBM-Ä außerhalb der üblichen 
Sprechstunden  
 

Sachverhalt:  
Zwischen dem klagenden Krankenhausträger und der beklagten 
Kassenärztlichen Vereinigung war umstritten, ob die Beklagte das 
Honorar für Notfallbehandlungen in der Ambulanz des Klägers im 
Quartal II/2008 richtig festgesetzt hatte. Die Leistungen des Klä-
gers waren durch die Beklagte nach den Gebührenordnungspositi-
onen 01210 bis 01218 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs für 
vertragsärztliche Leistungen (EBM-Ä) abgerechnet worden. Nach 
diesen Gebührenpositionen werden Leistungen der Vertragsärzte 
im organisierten Notfalldienst sowie der nicht an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmenden Institutionen, insbesondere der 
Krankenhäuser, im Notfall vergütet. Der Kläger machte darüber 
hinaus geltend, die Leistungen in seiner Notfallambulanz dürften 
nicht geringer vergütet werden als vertragsärztliche Behandlungen. 
Daher müsse ihm auch eine Abrechnung der Leistungen nach den 
Gebührenordnungspositionen 01100 und 01111 EBM-Ä ermöglicht 
werden, die den besonderen Aufwand eines Vertragsarztes bei der 
Inanspruchnahme außerhalb der regulären Sprechstunde abgel-
ten. Widerspruch, Klage und Berufung waren erfolglos geblieben.  
 
 

Entscheidung:  
Das BSG hielt auch die Revision für nicht begründet. Zwar dürften 
Notfallbehandlungen in Krankenhäusern nicht schlechter als ent-
sprechende Leistungen der Vertragsärzte im organisierten Notfall-
dienst honoriert werden, dem Gleichbehandlungsgebot sei aber 
durch die Positionen der Nummern 01210 bis 01218 EBM-Ä hin-
reichend Genüge getan. Krankenhäuser wie auch Vertragsärzte im 
organisierten Notfalldienst könnten neben den Gebührenordnungs-
positionen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Notfall-
versorgung stehen, (nur) die ausdrücklich aufgeführten Leistun-
gen abrechnen, die sich der Höhe nach nicht unterschieden. 
Dagegen habe der Kläger keinen Anspruch, dass seine Leistungen 
nach den Positionen 01100 / 01101 EBM-Ä vergütet werden, da 
diese die besonderen Leistungen eines Vertragsarztes abgelten 
würden, der seine Patienten außerhalb einer Inanspruchnahme im 
organisierten Notfalldienst, aber gleichwohl außerhalb seiner 
regulären Sprechstundenzeiten behandelt. Im Krankenhaus dürf-
ten aber (außer in Notfällen) weder vertragsärztliche Behandlun-
gen durchgeführt noch regulär Sprechstunden angeboten werden. 
Schon deshalb scheide die Abrechnung sog. "Unzeitzuschläge" für 
Krankenhäuser von vornherein aus. Abseits der Notfallbehandlung 
nach § 76 Abs. 1 S. 2 SGB V und etwaigen besonderen Ermächti-
gungen dürften Krankenhäuser keine vertragsärztlichen Leistun-
gen erbringen. Es liege deshalb nicht auf der Hand, dass Kranken-
häuser Notfallbehandlungen ohne Einschränkung auch für Zeiten 
erbringen und abrechnen dürfen, in denen die vertragsärztlichen 
Praxen (auch) für die Versorgung akuter Gesundheitsstörungen 
zur Verfügung stehen, wie es offenbar weithin praktiziert würde. 
Jedenfalls dürfe bei der Vergütung von Notfallbehandlungen in 
Krankenhäusern danach differenziert werden, ob diese zu Zeiten 
durchgeführt werden, in der die Vertragsärzte die betroffenen Pa-
tienten versorgen können. Mit dem gesetzlich vorgegebenen Vor-
rang der Vertragsärzte im Rahmen der ambulanten Versorgung sei 
die faktische Eröffnung eines zweiten Versorgungsweges in den 
Krankenhausambulanzen unvereinbar. Allein der Wunsch des Ver-
sicherten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus ver-
bunden mit der Geltendmachung akuten Behandlungsbedarfs stel-
le während der vertragsärztlichen Sprechstunden keinen "Notfall" 
i.S.d. § 76 Abs. 1 S. 2 SGB V dar. Nicht die Anwendung der spezi-
fischen Regelungen des EBM-Ä für vertragsärztliche Behandlun-
gen zur Unzeit auf die Krankenhausambulanzen, sondern deren 

Beschränkung auf die tatsächliche Akutversorgung zu den sprech-
stundenfreien Zeiten entspreche der gegenwärtigen Gesetzeslage. 
 
 

Anmerkung:  
Zu Recht hat das BSG die Anwendbarkeit von sog. „Unzeitpositio-
nen“ auf ambulante Behandlungen im Krankenhaus verneint, da 
die ambulante Versorgung von Kassenpatienten grundsätzlich als 
vertragsärztliche Versorgung angelegt ist und andere Leistungser-
bringer nur ausnahmsweise in diesem Bereich tätig werden dürfen. 
Eine solche Ausnahme stellt die Notfallbehandlung nach § 76 Abs. 
1 S. 2 SGB V dar. Ein Notfall liegt vor, wenn zum einen aus medi-
zinischen Gründen eine akute Behandlungsbedürftigkeit besteht, 
wenn also ohne eine sofortige Behandlung Gefahren für Leib und 
Leben bestehen oder Schmerzen unzumutbar lange andauern 
würden1 und zum anderen ein Vertragsarzt nicht in der gebotenen 
Eile erreichbar ist.2 Nur bei kumulativem Vorliegen dieser beiden 
Komponenten hat das Krankenhaus einen Anspruch auf Vergütung 
der ambulanten Leistungen3, dann allerdings grundsätzlich auch in 
der gleichen Höhe wie vertragsärztliche Leistungserbringer.4 Die 
hier in Rede stehenden „Unzeitbehandlungen“ sind jedoch nicht 
mit dem Vorliegen eines „Notfalles“ gleichzusetzen, ein Anspruch 
auf Vergütung derartiger Leistungen gegenüber der Kassenärztli-
chen Vereinigung scheidet daher aus. 
Das BSG beschränkt sich im vorliegenden Urteil aber nicht auf die-
se Feststellungen, sondern macht auch (nochmals5) deutlich, dass 
nach seiner Auffassung der Grundsatz der gleichen Vergütung nur 
außerhalb der regulären vertragsärztlichen Sprechstundenzeiten 
greifen soll. Diese zeitliche Differenzierung ist wenig überzeu-
gend.6 Es ist zwar richtig, dass die „faktische Eröffnung eines 
zweiten Versorgungsweges in den Krankenhausambulanzen“ nicht 
mit dem Grundsatz des Vorrangs der vertragsärztlichen Versor-
gung vereinbar ist. Daher ist es den Krankenhausträgern zumut-
bar, einer inflationären Inanspruchnahme ihrer Notfallambulanzen 
durch Versicherte in nicht akuten Fällen während der allgemeinen 
Praxissprechzeiten entgegenzuwirken. Dass (nur) eine Beschrän-
kung der Krankenhäuser auf die tatsächliche Akutversorgung zu 
den sprechstundenfreien Zeiten der gegenwärtigen Gesetzeslage 
entsprechen soll, ist allerdings zu weitgehend. Dagegen spricht 
zumindest § 76 Abs. 1 S. 2 SGB V, wonach Versicherte im Notfall 
auch Nichtvertragsärzte in Anspruch nehmen dürfen. Eine zeitliche 
Einschränkung sieht diese Regelung nicht vor. Richtigerweise 
muss der Versicherte, sofern das Vorliegen eines Notfalles zu ver-
neinen ist, auf die vertragsärztliche Versorgung verwiesen werden. 
Wird er dennoch ambulant im Krankenhaus behandelt, so besteht 
hierfür kein Anspruch auf Vergütung gegen die Kassenärztliche 
Vereinigung, auch kein geringerer. Dass aber im Falle des Vorlie-
gens eines Notfalles während der vertragsärztlichen Sprechzeiten 
eine geringere Vergütung zulässig sein soll, obgleich sich der 
Versicherte zu Recht für eine Behandlung im Krankenhaus ent-
schieden hat, ist wenig nachvollziehbar. Es liegt zwar durchaus 
„nicht auf der Hand, dass Krankenhäuser Notfallbehandlungen 
ohne Einschränkung auch für Zeiten erbringen und abrechnen 
dürfen, in denen die vertragsärztlichen Praxen (auch) für die Ver-
sorgung akuter Gesundheitsstörungen zur Verfügung stehen, wie 
es offenbar weithin praktiziert wird“, es ergibt sich aber letztlich aus 
§ 76 Abs. 1 S. 2 SGB V. 
Autor: Wiss. Mit. Dr. Denis Hedermann (Tel. 0521-106-3177) 
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